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Unsere Leser sind Ihre Kunden. Höchste
Beachtung für Ihr Unternehmen in den
stärksten Medien der Region.

IhreWerbung in den besten Händen.

Bereits ab 60,-
im Monat können Sie Ihr Unternehmen
oder Ihre Kanzlei präsentieren
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Patrick Kirst
Ihr Medienberater für Recht & Steuern

Telefon: 0941/207301
Fax: 0941/207898
patrick.kirst@mittelbayerische.de

Kanzlei Wilfurth & Kollegen
Kumpfmühler Straße 1b
Vertrags-, Arbeits-, Bau-, Medien-/Verlags und Wettbewerbsrecht
Telefon 0941/2 97 67-0, Fax 0941/2 97 67-20

Ingrid Wellenhofer, Rechtsanwältin
UND FACHANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHT
Prüfeninger Str. 72c, 93049 Regensburg (Haltestelle Krhs.Barmh.Brüder)
Tel. (0941) 25444, Fax (0941) 29273

Anwaltskanzlei Espenhain & Espenhain
Verbraucher- und Regelinsolvenzverfahren, Außergerichtliche
Schuldenbereinigung, Erbrecht, Arbeitsrecht
Domplatz 6, 93047 Regensburg, Tel. 0941/5862686

Rechtsanwalt Alois Biebl
– Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Familienrecht –
Guerickestr. 1, 93053 Regensburg, www.biebl-pengler-kagleder.de
Tel. 0941/70551-0, E-Mail: kanzlei@biebl-pengler-kagleder.de

BLP Braun & Lachner Partnerschaftsgesellschaft
Steuerberater· Rechtsanwälte
Hindenburgstraße 1, 93128 Regenstauf · 09402 / 94 81 08-00
e-mail: info@braun-lachner.de · Internet: www.braun -lachner.de

AWP Dr. Kuchinka Wirtschaftstreuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft
Im Gewerbepark C30, 93059 Regensburg
Tel. 09 41 / 4 90 90-0, Fax 4 90 90-10, www.awp-dr-kuchinka.de

ASWR • Weishaupt & Reindl
Steuerberater • Wirtschaftsprüfer
Prinz-Ludwig-Str. 17, 93055 Regensburg Tel. 0941/60365-0
Internet: www.aswr.de. E-mail: regensburg@aswr.de

Zeilhofer Steuerberater & Rechtsanwalt
ERICH ZEILHOFER - Steuerberater · ERICH ZEILHOFER - Dipl. Kfm., Steuerberater
WOLFGANG ZEILHOFER - Steuerberater
Dr. jur. MARTIN ZEILHOFER - Rechtsanwalt
Wieshuberstraße 3, 93059 Regensburg
Telefon: 0941/4624-0, Fax: 0941/4624-190
Info@zeilhofer.de kk www.zeilhofer.de
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Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und
Rechtsanwälte informieren

TIPPS VON EXPERTEN
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Beratertipp der
Steuerkanzlei
SH+C: Betriebliche
Gesundheitsförde-
rung ist steuerfrei

„Seit dem Jahr 2008 kann der
Arbeitgeber seinen Arbeitneh-
mern bis zu 500 Euro jährlich
im Rahmen der Gesundheits-
förderung steuerfrei zuwen-
den“, sagt Iris Bumes-Kremser,
Steuerberaterin bei der Regens-
burger Steuerberatungsgesell-
schaft SH+C Wagner Bumes
Winkler GmbH. Gefördert wer-
den dabei nach § 3 Nr. 34 des
Einkommensteuergesetzes be-
sondere Maßnahmen des Ar-
beitgebers zur Gesundheitsför-

Steuerfrei die Gesundheit fördern
derung seiner Arbeitnehmer.
Von der Lohnsteuer und Sozial-
versicherung sind dabei solche
Arbeitgeberleistungen befreit,
die den Anforderungen des
Fünften Sozialgesetzbuchs ent-
sprechen. Der Arbeitgeber kann
damit seinen Arbeitnehmern
die folgenden Leistungen ge-
währen bzw. Maßnahmen zu
deren Gunsten durchführen:
➤ Maßnahmen, die der Vorbeu-
gung oder Reduzierung arbeits-
bedingter Belastungen dienen
(z. B. Massagen, Rückengym-
nastik)
➤ Maßnahmen zur Förderung
der individuellen Streßbewälti-
gung (z. B. Kurse zur individuel-
len Streßbewältigung am Ar-
beitsplatz)
➤ Maßnahmen und Aktionen

zur Suchtprävention (Rauch-
freiheit, Nüchternheit am Ar-
beitsplatz)
➤ Maßnahmen für eine vomAr-
beitgeber gewährte gesund-
heitsgerechte Gemeinschafts-
verpflegung oder entsprechen-
de Aktionen (z. B. Vermeidung
von Fehlernährung, Überge-
wichtsreduktion, Küchenperso-
nalschulung, Informations-
undMotivationskampagnen)
Die gesetzliche Neuregelung
soll die Bereitschaft der Arbeit-
geber erhöhen, Maßnahmen
der allgemeinen und betriebli-
chen Gesundheitsförderung für
Arbeitnehmer selbst durchzu-
führen oder finanziell zu unter-
stützen. Begünstigt sind alle Ar-
beitnehmer, auch Ehegatten,
Geringverdiener und Gesell-

schafter-Geschäftsführer. Nicht
begünstigt ist die Übernahme
von Mitgliedsbeiträgen für
Sportvereine oder Fitnessstu-
dios.
Die Leistungen können durch
den Arbeitgeber in Form von
Sach- oder Barlohn gewährt
werden, wobei jeweils die
Zweckbindung der Vorschrift
eingehalten werden muss. Der
Arbeitgeber muss die Kosten (z.
B. für Gesundheitskurse oder
physiotherapeutische Behand-
lungen) damit nicht unmittel-
bar selbst an den Veranstalter
oder Physiotherapeuten zahlen,
sondern kann dem Arbeitneh-
mer auch entsprechende Auf-
wendungen mit der Gehalts-
auszahlung ersetzen.
„Bis zur Höhe des Freibetrags

von 500 Euro
pro Arbeitneh-
mer und Ka-
lenderjahr
bleiben die
Leistungen
des Arbeitge-
bers lohnsteu-
er- und sozial-
versicherungs-
frei“, erläutert
Steuerberate-
rin Bumes-
Kremser. Die
Steuerbefrei-
ung ist aller-
dings davon
abhängig, dass die Leistungen
zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden und keine Um-
wandlung des bestehenden Ge-

halts erfolgt.
(Quelle: SH+C Wagner Bumes
Winkler GmbH, Steuerbera-
tungsgesellschaft, Regensburg,
www.shc.de)

Steuerberaterin Iris Bumes-Kremser

Eigentlich klang es
recht verlockend:
Durch die Einfüh-
rung der Abgel-
tungsteuer sollte
ab 2009 die Besteu-
erung von Kapital-
erträgen deutlich
vereinfacht
werden.

Auf Kapitaleinkünfte, aber
auch auf jede Art von realisier-
ten Kursgewinnen oder -verlus-
ten, wird eine pauschale Ein-
kommensteuer von (nur) 25
Prozent (zzgl. Solidaritätszu-
schlag und ggf. Kirchensteuer)
erhoben. Diese wird gleich von
dem konto- oder depotführen-
den Kreditinstitut einbehalten
und abgeführt, so dass damit al-
les „abgegolten“ sein sollte. Vor
allem wurde die Hoffnung ge-
nährt, dass bei der Einkommen-
steuererklärung künftig die Ka-
pitaleinkünfte nicht mehr er-
mittelt werden müssen und auf
die Abgabe der Anlagen KAP
und SO verzichtet werden
kann.
Wer sich von der Illusion der
Einfachheit täuschen lässt,
wird dem Thema „Besteuerung
von Kapitaleinkünften“ kaum
noch Aufmerksamkeit schen-
ken. Zu Unrecht, denn inzwi-
schen muss festgestellt werden:
die Steuervereinfachung ist in
vielen Fällen nicht eingetreten!
Die Neuregelung zeichnet sich
vielmehr durch Tücken und
Lücken aus und bereitet gerade
bei der Einkommensteuerer-
klärung 2009 durch den Sys-

Abgeltungsteuer: Die Illusion
der Einfachheit

temwechsel (bei teilweise noch
anwendbaren Altvorschriften
und komplizierten Übergangs-
vorschriften) erhebliche
Schwierigkeiten. Die Finanz-
verwaltung versucht Zweifels-
fragen durch zahlreiche geson-
derte Stellungnahmen zu klä-
ren. Aktuell wurde als „Weih-
nachtsgeschenk“ am 22. De-
zember 2009 ein weiteres
Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums veröffentlicht, das
alleine 105 (!) Seiten umfasst.
Die Probleme für Kapitalanle-
ger, Steuerpflichtige und deren
steuerliche Berater ergeben sich
aus den zahlreichen Ausnah-
meregelungen und Besonder-
heiten. Einerseits besteht die
Gefahr, Kapitalerträge unwis-
send, aber rechtswidrig durch
Nichterklären der Besteuerung
zu entziehen: So müssen z.B.
bei Einkünften aus Auslandsde-
pots / Zinsen aus Steuererstat-
tungen (!) / Erträgen aus auslän-
dischen thesaurierenden In-
vestmentvermögen (auch
wenn diese in inländischen De-
pots gehaltenwerden) / bei Dar-
lehen zwischen nahe stehen-
den Personen weiterhin zu-
sätzliche Angaben in der Steu-
ererklärung erfolgen. Bei den
genannten Privatdarlehen wird
dar-über hinaus nicht einmal
die Pauschalsteuer gewährt, so-
dass der persönliche Steuersatz
zur Anwendung ge-langt.
Schließlich: Wurde der jeweili-
gen Bank eine bestehende Kir-
chenmitgliedschaft nicht mit-
geteilt, konnte beim Steuerab-
zug die Kirchensteuer nicht be-
rücksichtigt werden. Folglich
müssen sämtliche Kapitalein-
künfte im Einkommensteuer-
veranlagungsverfahren ermit-
telt und erklärt werden, (nur)
damit die Kirchensteuer kor-

rekt nacherhoben werden
kann.
Subjektiv noch unerfreulicher
ist, dass andererseits in vielen
Fällen durch die Abgeltung-
steuer dem Fiskus ein nicht ge-
rechtfertigt hoher Anteil an
den Kapitalerträgen überlassen
wird. Hier kann nur durch eine
freiwillige Erklärung der Ein-
künfte eine Korrektur zuguns-
ten der Steuerpflichtigen erfol-
gen. Dies kann sich lohnen z.B.
bei einem persönlichen Steuer-
satz von unter 25 % (“Güns-
tigerprüfung“) / bei der bank-
seitigen korrekten Anwen-
dung meist deutlich zu hoher
„Ersatzbemessungsgrundlagen“
(z.B. nach Depotwechsel) / bei
nicht optimal genutztem Spa-
rerpauschbetrag (801 EUR für
jeden Steuerpflichtigen) / zur
Verrechnung mit Altverlusten
aus den Jahren bis 2008 aus
Stillhaltergeschäften oder aus
privaten Veräußerungsgeschäf-
ten / zur Berücksichtigung des
„Transaktionskostenanteils“
bei Vermögensverwaltungsge-
bühren.
Wie kann festgestellt werden,
ob im Einzelfall eine Veranla-

gung freiwillig vorgenommen
werden soll oder gar durchge-
führt werden muss? Anhand
der seit 2009 von den Banken
erstellten einzelnen Abrech-
nungsbelege kann diese Frage
regelmäßig nicht oder nur un-
ter großem eigenen Ermitt-
lungsaufwand beantwortet
werden. Es wird daher nach-
drücklich empfohlen, zusätz-
lich bei den Kreditinstituten
und Sparkassen zum Einen ei-
ne Jahressteuerbescheini-
gung (Zusammenfassung der
Kapitalerträge und der einbe-
haltenen Steuern) und zum An-
deren eine Einzelaufstellung
bzw. Erträgnisaufstellung (de-
taillierte Auflistung aller rele-
vanten Einzelsachverhalte) an-
zufordern. Für die Erträgnisauf-
stellung wird oftmals eine ge-
ringe Gebühr erhoben - aber
nur in den detaillierten Über-
sichten sind die Einzeldaten so
aufbereitet, dass sie für steuerli-
che Zwecke analysiert werden
können.
Zusätzlich zu diesen Belegen
ist ein ergänzendes Gespräch
mit dem steuerlichen Berater
beinahe unumgänglich. Hier-
bei sollte die Struktur der De-
pots und Kapitalanlagen darge-
legt werden, damit erkannt und
geklärt werden kann, ob die
Steuerpflichtigen von den be-
schriebenen Problemen betrof-
fen sind oder die Steuersparpo-
tenziale nutzen können.
Schließlich sollte das weitere
Vorgehen gemeinsam abge-
stimmt werden. Kapitalein-
künfte bleiben auch in Zeiten
der Abgeltungsteuer eine Her-
ausforderung für alle Beteilig-
ten.
(von Dr. Harald Sturm, Steuerbe-
rater)

Steuerberater Dr. Harald Sturm
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